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E ine Anl<ündigung liö lierer Lei­
stungen des Staates oder ver­

minderter Belastungen findet mei­
stens weithin stari<en Beifall. Im 
Falle des Kabinettsentwurfs für ein 
Steuerentlastungsgesetz, das eine 
Milderung der Progression des 
Lohn- und Einl^ommensteuertarifs 
in den unteren und mittleren Berei­
chen sowie einige familienbezoge­
ne Maßnahmen enthält, ist das 
Echo eher gedämpft; ja, es tau­
chen Zweifel auf, ob diese Entla­
stungen überhaupt realisiert wer­
den können.

So hat die Opposition ebenfalls 
einen Entlastungsentwurf vorge­
legt, und beide Vorschläge entla­
sten vergleichbare Gruppen nicht 
gleichmäßig. Dabei sollte die Eini­
gung über eine Tarifänderung noch 
relativ leicht fallen, da die Korrektur 
früherer Konstruktionsfehler gene­
rell gewünscht wird. Dagegen rüh­
ren die unterschiedlichen Vor­
schläge zur Entlastung der Fami­
lien schon eher an die Grundfesten 
der divergierenden Philosophien 
zur Besteuerungspolitik. Zudem

beklagen die Unternehmungen die 
fast völlige Außerachtlassung ihrer 
Belange.

Da der Bund auf der einen und 
die Länder und Gemeinden auf der 
anderen Seite durch die geplanten 
Maßnahmen unterschiedlich bela­
stet werden, ist auch hier ein weite­
res Konfliktpotential aufgebaut. Die 
von allen Ebenen angemeldeten 
hohen Bedarfe lassen daher eine 
weitere Probe auf das Funktionie­
ren des kooperativen Föderalismus 
erwarten.

Aber einmal abgesehen von der 
Ausgestaltung und der internen La­
stenverteilung einer Steuersen­
kung läßt ein Verzicht auf höhere 
Einnahmenzuwächse schon kurz­
fristig die Frage nach der weiteren 
Etatfinanzierung aufkommen. Die 
Zahlungen an andere Staaten und 
Mehraufwendungen im energie-, 
Städtebau- und verteidigungspoliti­
schen Bereich führen zu erhebli­
chen Mehrbelastungen des Staa­
tes insgesamt. Sowohl für die Dek- 
kung des anstehenden Nachtrags­
haushaltes als auch für den Etat 
1981 wird bisher postuliert, die 
Nettokreditaufnahme ausschließ­
lich nach stabilitäts- und beschäfti­
gungspolitischen Gesichtspunkten 
zu gestalten. Interpretiert man die­
ses Konsolidierungsstreben trotz 
der unscharfen Orientierungskrite­
rien als Absage an eine wesentlich 
höhere Verschuldung, so sind an­
dere Finanzierungsmöglichkeiten 
zu suchen.

Wenn man angesichts der relativ 
hohen fixen Ausgabenblöcke nur 
von marginalen Kürzungsmöglich­
keiten bei den generellen Ressort­
ansätzen ausgeht, dann könnte die 
Einbringung eines Haushaltsiche­
rungsgesetzes die Flexibilität der 
Ausgabenpolitik erhöhen und be­
sonders Kürzungen von Subven­
tionen ermöglichen. Auch wenn 
hier konkrete Entscheidungen erst 
nach den Wahlen fällig werden, be­
reitet die Selektion der zu verm in­
dernden Ausgaben erhebliche

Schwierigkeiten. Der Abbau einer 
oder mehrerer Subventionen bei 
gleichzeitiger Beibehaltung ande­
rer müßte z. B. überzeugend be­
gründet werden, und zwar über­
zeugender, als das oftmals bei ih­
rer Einführung geschah. Die Un­
übersichtlichkeit der mit der Viel­
zahl von Subventionen und Unter­
stützungen verfolgten Ziele und die 
nicht gerade tranéparenten Vertei­
lungseffekte dieser Transfers las­
sen es kaum zu, die gesamtwirt­
schaftlichen Nachteile und Vorteile 
ihrer Abschaffung oder Kürzung 
umfassend zu beurteilen. Dennoch 
scheinen partielle Ausgabenkür­
zungen ins Haus zu stehen.

Als Alternative oder Ergänzung 
könnte an die Erhöhung einzelner, 
insbesondere indirekter Steuern 
gedacht werden. In der gegenwär­
tigen Diskussion wird diese Mög­
lichkeit nur am Rande erwähnt, 
dürfte aber ab 1981 erhebliches 
Gewicht erhalten.

Für eine Beurteilung der Effekte 
der diskutierten Steuerentlastung, 
des wahrscheinlich zu erwartenden 
Konzepts für Steuererhöhungen, 
der möglichen Senkung von Trans­
ferzahlungen oder einer doch zu 
erfolgenden Erhöhung der Ver­
schuldung besteht letztlich ein gra­
vierender Mangel an einem konkret 
formulierten Zielsystem, das die 
künftig gewünschte Verteilung der 
Be- oder Entlastungen erkennen 
läßt. Es ist also recht einseitig, nur 
über eine Konsolidierung der 
Haushalte oder über die Glättung 
von Tarifsprüngen zu diskutieren. 
Ergänzend ist eine Konsolidierung 
der verteilungspolitischen Zielsy­
steme erforderlich, die eine Beur­
teilung der zu treffenden Maßnah­
men vor dem Hintergrund der Ver­
teilungswirkungen der anderen öf­
fentlichen Ausgaben und Einnah­
men erlaubt. Eine erhöhte Trans­
parenz der Belastungsverteilung 
wäre vielleicht ein wertvolleres 
Präsent als eine auch nach einem 
Kompromiß noch als gerecht de­
klarierte Steuersenkung.
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